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Beratungsgegenstand:  Beratung und Beschlussfassung zum Beitrittsbeschluss zum Be-
scheid des Landratsamtes Meißen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 
Der Bescheid des Landratsamtes Meißen vom 13. Mai 2024 zur Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan 2024 ging am 13. Mai 2024 bei der Gemeinde elektronisch ein. 
 
Das Landratsamt erlässt folgenden Bescheid: 

1. Der in der Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen für das Haushaltsjahr 2024 
wird in Höhe von 3.500.000 EUR genehmigt. Für den darüberhinausgehenden Betrag 
in Höhe von 2.300.000 EUR wird die Genehmigung versagt. 

2. Im Übrigen enthält die Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen für das Haus-
haltsjahr 2024 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
Im Bescheid wird dies begründet, dass nach § 82 Abs. 2 SächsGemO der Gesamtbetrag der 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. 
Der im Jahr 2024 veranschlagte Kreditbetrag in Höhe von 5.800 TEUR dient der Zwischenfi-
nanzierung der Breitbandförderung (3.500 TEUR) und zur Zwischenfinanzierung für den 
Grunderwerb von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Klipphausen (2.300 
TEUR) und damit grundsätzlich der Finanzierung der Investitionen. 
Die Gemeinde Klipphausen plant im Haushaltsjahr 2024 mit Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit in Höhe von 18.516 TEUR. Abzüglich der veranschlagten Einzahlungen aus Investiti-
onszuwendungen in Höhe von 5.560 TEUR verbleibt somit ein (gemäß Kreditfinanzierungs-
gebot) zulässiger Höchstbetrag für eine Kreditfinanzierung in Höhe von 10.688 TEUR. 
 
Darüber hinaus ist jedoch zu beachten, dass gemäß § 73 Abs. 4 SächsGemO Kredite nur auf-
genommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Dazu gehören 
auch vorhandene Liquiditätsbestände der Gemeinde. Im Haushaltsplan 2024 wird zum Ende 
des Haushaltsjahres ein Liquiditätsbestand von 5.446 TEUR ausgewiesen. Aufgrund dieser 
vorhandenen hohen Liquidität ist laut Rechtsaufsicht eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. 
Zudem soll das Zwischenfinanzierungsdarlehen bereits im Jahr 2025 vollständig wieder zu-
rückgezahlt werden, sodass die Kreditaufnahme auch keine Auswirkungen auf den mittelfris-
tigen Liquiditätsbestand der Gemeinde hat. 
 
Vor der öffentlichen Bekanntmachung ist ein Beitrittsbeschluss des Gemeinderates zu der 
beschiedenen Änderung zu fassen.  
Dieser ergibt sich aus Punkt 1 des Bescheides, der die Kreditaufnahmen in Höhe von 
2.300.000 EUR versagt. 
 
Beschlussvorschlag: 



Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, dem Bescheid des Landratsamtes Meißen zur 
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 vom 13. Mai 2024 beizutreten. 
 
Anlage  

- Bescheid des LRA Meißen vom 13.05.2024 
- Entwurf öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung 

 
Beschluss Nr.: 07-129/2024 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
Klipphausen, 21.05.2024   
 
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
 



für öffentliche Bekanntmachung 

 

   § 6 

Weitere Festsetzungen: 

Das Landratsamt hat mit Bescheid vom 13. Mai 2024, Az.: 30229/2024 den in der vom Gemeinderat 
der Gemeinde Klipphausen am 26.03.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2024 von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 
5.800.000 EUR den Betrag von 3.500.000 EUR genehmigt. Für den darüberhinausgehenden Betrag in 
Höhe von 2.300.000 EUR wird die Genehmigung versagt. Dieser Versagung und damit Verringerung des 
Gesamtbetrages der Kreditaufnahme auf 3.500.000 EUR ist der Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 07-
129/2024 vom 21. Mai 2024 beigetreten. 

Der Beitritsbeschluss zum Bescheid des Landratsamtes Meißen zur Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 21. Mai 2024 gefasst. 
Die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 erfolgt für eine Woche 
in der Zeit vom 23.05.2024 bis 30.05.2024 in der Gemeinde Klipphausen, Abteilung Finanzen, 
Talstraße 3, 01665 Klipphausen während der üblichen Sprechzeiten. 
 
 
 
 

………………………………………..    (Siegel) 

Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
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